
Das Augsburger Interim und
die evangelischen Kirchen
Vortrag am 6. Juni 1998 beim Festakt ,,450 Jahre Simultaneum,
350 Jahre Parität in Biberach "

Von Dr. Dr. h.c. Heinz Scheible, Heidelberg

Die Stadt Biberach feiert. Sie alle feiern ein gan-
zes Jahr lang und ich heute mit Ihnen ein Ereignis,
das eigentlich eine Katastrophe, zumindest eine
Niederlage war: die Einführung des sogenannten
Interims vor 450 Jahren. Dies zu feiern, erinnert
mich an die Überlegungen, den 8. Mai 1945 zum
Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland
zu erheben. Auch hier wurde eine Niederlage zum
Beginn eines Neuen. das zu feiern sich lohnt. Das
Neue ist nicht sofort da und kommt überhaupt
nicht von selbst. Es muß gewollt sein und in vielen
kleinen Schritten, die über Höhen und durch Tie-
fen führen, erreicht werden.

Biberach war nicht die einzige Stadt, der dieses
Interim und als Folge davon die Nutzung ihrer bis-
lang evangelischen Hauptkirche durch katholische
Meßpriester aufgezwungen wurde. Die nahelie-
gende und verständliche Reaktion darauf ist, diese
unbequeme und konfliktträchtige Situation mög-
lichst bald zu bereinigen, sei es durch Abfindung ei-
ner der beiden Religionsgemeinschaften mit einer
anderen Kirche, sei es durch eine Trennmauer in-
nerhalb des umstrittenen Gotteshauses, was sich
bei so großen Bauwerken wie in Biberach empfahl.
Daß die künstlerische Wirkung des Raumes dabei
zerstört wurde, nahm man hin.

Ich komme aus Heidelberg, der einstigen Haupt-
stadt der Kurpfalz.! Durch einen Wechsel in der
Dynastie der Wittelsbacher waren hier die Landes-
herren seit 1685 katholisch. 1698 wurde in allen
Gemeinden ein Simultaneum angeordnet, das den
Katholiken die Nutzung der reformierten Kirchen
und auch einen Teil der Einkünfte zusprach. In den
großen Kirchen der Städte wurde zwischen Chor
und Langhaus eine Trennmauer eingezogen, wo-
durch die Probleme der Terminabsprachen für den
gemeinsamen Gebrauch gelöst waren. Solche Kir-
chen gibt es noch immer, zum Beispiel in Mosbach
und in Neustadt an der Weinstraße. Die Raumwir-
kung des Inneren wurde dadurch zerstört. Zum
500. Jubiläum der Universität Heidelberg im Jahre
1886 wurde in der Heiliggeistkirche dieser Stadt die
Trennmauer beseitigt, um die Schönheit der spät-
gotischen Kirche sichtbar zu machen. Aber nach
dem Jubiläum mußte sie wieder errichtet werden,
obwohl die katholische Kirchengemeinde längst
die große Jesuitenkirche als Pfarrkirche nutzte, den
Chor der Heiliggeistkirche also gar nicht benötigte
und den Altkatholiken überlassen hatte. Es be-
durfte zäher und kluger Verhandlungen, bis nach

weiteren 50 Jahren, 1936, die Trennmauer endgül-
tig niedergelegt wurde und die ganze Kirche in den
Besitz der Evangelischen überging. In der Zister-
zienserkirche von Otterberg bei Kaiserslautern ge-
lang dies erst vor wenigen Jahren.

Biberach hat den Weg der baulichen Teilung sei-
ner schönen Kirche St. Martin nicht beschritten,
sondern die gemeinsame Nutzung durch beide
Konfessionen gewählt und dafür Regeln entwickelt
und perfektioniert, auf deren Alter und Einmalig-
keit Sie stolz sein können. Dies ist ja der Haupt-
grund unseres Festjahres. Zufällig trifft es sich, daß
die definitive reichsrechtliche Anerkennung der Bi-
beracher konfessionellen Situation durch den
Westfälischen Frieden genau 100 Jahre nach dem
Interim von 1548 erfolgte. Deshalb feiern Sie das
Doppeljubiläum 450 Jahre Simultaneum und 350
Jahre Parität.

Was in diesen 100 Jahren geschah, ist hochinter-
essant. Sie können es aus der Feder von Bernhard
Rüth. Kurt Diemer und anderer in Ihrer gewichti-
gen Stadtgeschichte- und in dem neuesten Heft der
Heimatkundlichen Blätter für den Kreis Biberach
nachlesen, soweit Sie nicht unlängst den Vortrag
von Herrn Rüth gehört haben. Ich will mich hüten,
Barchent nach Biberach zu tragen, und werde des-
halb ganz wenig über Ihre Stadt erzählen. Mein
Thema ist das Interim von 1548, seine Vorge-
schichte und seine Auswirkungen auf die evangeli-
schen Kirchen in einigen Territorien und Reichs-
städten.

1. Die Vorgeschichte
Das Veranstaltungsprogramm 1998 der Stadt Bi-

berach ist vom Oberbürgermeister, vom evangeli-
schen Dekan und vom katholischen Stadtpfarrer
unterzeichnet. Dies sind die Vertreter dreier von-
einander unabhängiger Institutionen mit abge-
grenzten Kompetenzen. In der Zeit, von der wir
jetzt reden wollen, der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts, war dies nicht so. Deshalb können wir
die Probleme und Ereignisse jener Zeit nur verste-
hen, wenn wir unsere gegenwärtigen Vorstellun-
gen von evangelisch und katholisch, von Kirche
und Staat, beiseite legen.

Staat und Kirche waren nicht getrennt, sondern
fühlten sich füreinander verantwortlich, wie wir
uns dies gar nicht mehr vorstellen können, und
zwei Konfessionen im Reich sind staatsrechtlich
erst durch den Augsburger Religionsfrieden 1555
anerkannt worden. Zwar sprach man schon vorher
von zwei Religionsparteien. aber mit dem Wort
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.Religio" bezeichnete man damals nicht wie wir die
großen Weltreligionen, sondern Gruppen inner-
halb der Christenheit, insbesondere die verschiede-
nen Orden. Wenn sich zwei .Religionsparteien"
stritten, dann blieb dies durchaus in der Familie.
Ein Familienstreit kann sehr heftig und gemein
werden, aber das Bewußtsein der Zusammen-
gehörigkeit bleibt erhalten, und im Grunde genom-
men möchte man sich gern vertragen. Die "Prote-
stierenden Stände", wie die Evangelischen seit ih-
rer Demarche auf dem Speyrer Reichstag von 1529
genannt wurden>, gehörten nach wie vor ohne je-
den Zweifel zum Reichsverband. Dies unterschied
sie von den Eidgenossen, die seit dem sogenannten
Schwabenkrieg von 1499 keinen Reichstag mehr
beschickten, obwohl sie völkerrechtlich erst 1648,
im Westfälischen Frieden, aus dem deutschen
Reich ausschieden. Die Schweizer waren also
Reichsfeinde und Separatisten. Gleichwohl fanden
sie bei einigen der süddeutschen Reichsstädte, dar-
unter das für Biberach wegweisende U1m4, sowie
bei dem Landgrafen von Hessen und beim
abgesetzten Herzog U1rich von Württemberg zeit-
weilig große Sympathie." Die Ablehnung des
Zwinglianismus durch die Mehrzahl der deutschen
Evangelischen muß auch unter diesem Aspekt
gesehen werden. Zwingli war nicht nur in der
Schweiz, sondern auch in Oberdeutschland theo-
logisch einflußreicher als Luther-. der freilich auch
hier als der Urheber der Bewegung galt. Der Biber-
acher Emigrant und Chronist Heinrich von Pflum-
mern bezeichnete die von ihm abgelehnten
Reformmaßnahmen in seiner Vaterstadt als "Lu-
therei". obwohl sie mehr zwinglianisch bestimmt
waren.

Warum fand Luther gleich zu Beginn seines öf-
fentlichen Auftretens 1517 trotz aller Ablehnung
und Gegnerschaft eine so breite Zustimmung, daß
er sich als gebannter Ketzer 1521 in Worms vor
Kaiser und Reich verantworten durfte und als
Geächteter freien Abzug erhielt? Der Grund sind
die offenkundigen Mißstände in der Kirche, die
allenthalben die Überzeugung entstehen ließen,
daß Reformen unumgänglich seien." Ein Muster-
beispiel ist Biberach.? Die einzige Pfarrei der gesam-
ten Stadt mit ihren reichen Einkünften gehörte
dem 350 km entfernten Kloster Eberbach. In Biber-
ach amtierten von dort eingesetzte Mönche und
eine Unzahl von ungebildeten Meßpriestern. Da-
mit die Leute, denen geistige Nahrung nicht so
leicht und reichhaltig zugänglich war wie uns
heute, gehaltvolle Predigten hören konnten, stif-
tete die Stadt hier wie fast überall eine Prediger-
pfründe. auf deren angemessene Besetzung sie Ein-
fluß nehmen konnte. Diese akademisch gebildeten
Prediger waren dann zumeist die Vermittler der
reformatorischen Forderungen. In Biberach war es
Bartholomäus Müller (Millius), der mit Zwingli in
Briefwechsel stand. Anstößig war auch die erzwun-
gene Ehelosigkeit der Priester, die immer wieder zu
eheähnlichen Verbindungen, sogenannten Kon-
kubinaten, führte, wogegen die Bischöfe zwar mit
Geldbußen, aber nicht mit einer Reform des
Systems vorgingen.
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Philipp Melanchthon, Kupferstich von Albrecht Dürer;
1526. Aus: Illustrierte Geschichte der deutschen frühbür-
gerlichen Revolution, Berlin 1982.

Luther und die anderen Reformatoren blieben
aber nicht bei solchen eigentlich leicht zu beheben-
den Mißständen stehen. Ihre Kritik stieß bis zum
Wesen der katholischen Frömmigkeit vor, dem
Meßopfer, dem Verständnis von Eucharistie und
Priestertum, von Mönchtum und von Heiligenver-
ehrung. 10 Hätte sich Kaiser Karl V. auf Luthers Seite
gestellt, dann wäre in Deutschland ähnlich wie in
England und Skandinavien eine konservative
Staatskirche entstanden. Bei seiner einzigen Begeg-
nung mit ihm in Worms 1521 erkannte Kar! aber
klar den tiefen Gegensatz zu seinem eigenen katho-
lischen Glauben. I I Die katholische Kirche hatte
hinfort im Kaiser den zuverlässigsten Schutzherrn.
Auf einem allgemeinen Konzil sollten die notwen-
digen Reformen beschlossen und die Einheit der
Kirche gerettet werden, wie es die Anhänger der
Reformation forderten. Doch den Päpsten war der
Erhalt ihrer Macht wichtiger als eine Reform der
Kirche, von der auch sie betroffen sein würden. So
wurde das Konzil immer wieder hinausgezögert,
und als es dann 1545 in Trient ohne Protestanten
eröffnet wurde, war es für die Einheit der abend-
ländischen Kirche zu spät.t-

Kaiser Karl V. mußte ohne den jeweiligen Papst
versuchen, diese Einheit wieder herzustellen.
Zunächst war er, der Herrscher eines Weltreiches,
neun Jahre lang verhindert, sich den kirchlichen
Verhältnissen in Deutschland zu widmen. In dieser
Zeit gab ein Reichstag, 1526 in Speyer, die Refor-
mation faktisch Irei.'! In der Folge wurden auch in
Biberach die ersten Reformmaßnahmen durchge-



führt, was zu einem kraftlosen Protest des Bischofs
von Konstanz führte.> Der Versuch von Karls Bru-
der Ferdinand, auf dem Reichstag 1529 dem
Wormser Edikt, das die Ächtung der Lutheranhän-
ger aussprach, Geltung zu verschaffen, führte zu
der schon erwähnten Protestation von fünf Fürsten
und 14 Reichsstädten, darunter Ulm, Memmingen,
Kernpten und Isny. Biberach war dem Reichstag
ferngeblieben. Nun kam Karl persönlich nach
Deutschland und eröffnete 1530 den großen
Reichstag zu Augsburg, auf dem die Evangelischen
die Gelegenheit bekamen, ihre Rechtgläubigkeit
darzulegen und die durchgeführten Reformen zu
verteidigen. Kursachsen ließ durch Melanchthon!'
eine Verteidigungsschrift ausarbeiten, der sich auch
andere Fürsten anschlossen, vor allem Landgraf
Philipp von Hessen, der bis dahin mit Zwing li
sympathisiert hatte, sowie zunächst zwei Reichs-
städte, Nürnberg und Reutlingen.r- Straßburg mit
Memmingen, Konstanz und Lindau reichten ein ei-
genes .Vierstadtebekenntnis" (Tetrapolitana) ein.!?
Zwinglis .Pidei ratio" (Rechenschaft des Glaubens)
fand keine Beachtung, weil die Eidgenossen nicht
vertreten waren." Ulm und im Gefolge Biberach
konnten sich damals noch nicht zu einer Unter-
schrift bereitfinden. Wichtig wurde nur das säch-
sische Bekenntnis, das am 25. Juni 1530 in voller
Länge laut verlesen wurde. Seine Anhänger wur-
den später durch den Religionsfrieden von 1555
in den Reichsfrieden aufgenommen. Sie werden
die .Augsburgischen Konfessionsverwandteri" ge-
nannt. Lutheraner sind dies in einem sehr weiten
Sinn, zumal wenn sie die 1540 gemäß der Witten-
berger Konkordie veränderte Fassung, die "Va-
riata". bekannten, was 1555 noch völlig legitim
war.'? So konnten auch Ulm und Biberach mit vie-
len anderen als Lutheraner gelten.

Diese Aufwertung der sächsischen Verteidi-
gungsschrift war 1530 noch nicht abzusehen, denn
der Kaiser ließ sie durch katholische Theologen be-
gutachten, und die kritisierten sie so sehr in Grund
und Boden, daß Karl V. ihre Gegenschrift zurück-
wies und eine abgemilderte Fassung verlangte. Erst
diese wurde als "Confutatio" vor der Reichsver-
sammlung verlesen.w Nun sollten die Theologen
eine Verständigung erreichen. Melanchthon und
der Ingolstädter Professor Johannes Eck, Luther-
gegner der ersten Stunde, diskutierten im kleinen
Kreis auf hohem Niveau. Melanchthon meinte, Eck
dazu gebracht zu haben, die Rechtfertigung allein
aus Glauben, das für Katholiken so anstößige .Sola
fide"; der Sache nach zuzugestehen.>' Doch es ging
nicht um die Theorie der Theologen, es fehlte bei
vielen der politische Wille zur Verständigung. Im
Reichstagsabschied wurden die Protestanten zur
Unterwerfung innerhalb von sechs Monaten aufge-
fordert.v

Diese reagierten auf einer Tagung im thüringi-
schen Städtchen Schmalkaiden. das zur Hälfte Hes-
sen gehörte, mit dem Abschluß eines Verteidi-
gungsbündnisses. Ulm und Biberach waren von
Anfang an dabei.> Die mächtige Stadt Nürnberg.
Unterzeichnerin des Augsburgischen Bekenntnis-
ses schon auf dem Reichstag, hielt sich fern, weil sie

jeglichen Widerstand gegen den Kaiser ablehnte.>'
In Ulm und Biberach wurden noch in diesem ereig-
nisreichen Jahr 1531 die Messen verboten und die
religiösen Bilder zerstört, die Pfarrer mußten ihre
Frauen rechtskräftig heiraten, das Abendmahl
wurde vollständig gereicht, die Gottesdienste wa-
ren schlichte Predigtversammlungen mit Liedern
und Gebeten, wie das noch heute in der württern-
bergischen Landeskirche üblich ist. Dies war die
förmliche Einführung der Reformation. Was zuvor
geschehen war, sind reformatorische Predigten und
Maßnahmen. Dabei ging es sehr demokratisch zu,
denn in Ulm wie in Biberach wurden die stimmbe-
rechtigten Bürger befragt und entschieden sich mit
einer überwältigenden Mehrheit für die Reforrna-
tion.>

Der Schmalkaldische Bund verhinderte die im
Reichstagsabschied angedrohten Repressalien. Der
Kaiser mußte mit den Evangelischen zweimal Frie-
densschlüsse eingehen, 1532 in Nürnberg> und
1539 in Frankfurt-". Die Reformation konnte sich
ausbreiten, auch mit Waffengewalt. 1534 wurde
der 1519 vertriebene Herzog Ulrich von Württem-
berg vom hessischen Landgrafen, einem der beiden
Bundeshauptleute. in sein habsburgisch besetztes
Land zurückgeführt.v Weil der Papst weiterhin das
geforderte und versprochene Konzil nicht einbe-
rief, griff der Kaiser zum Mittel der Religionsge-
spräche, um die Einheit der Kirche und damit den
inneren Frieden des Reiches herzustellen;"

Das wichtigste dieser Religionsgespräche wurde
1541 während des Regensburger Reichstags abge-
halten. Der Kaiser war seit 1530 erstmals wieder
persönlich anwesend. Wie wichtig ihm das Kollo-
quium war, läßt sich auch daran erkennen, daß
dieser standesbewußte und zurückhaltende Mon-
arch die zum Gespräch bestellten sechs Gelehrten
persönlich empfing. 3D Es waren der uns von Augs-
burg her bekannte Johannes Eck31 und zwei Re-
Iormkatholiken, der Kölner Johannes Gropper=
und der Mainzer Julius von Pflugv. Die Evangeli-
schen waren durch Philipp Melanchthon aus Kur-
sachsen. durch Martin Bucer aus Straßburg= und
durch den Hessen Johannes Pistorius Niddanus "
vertreten. Gesprächsgrundlage war eine von Grop-
per entworfene und von anderen katholischen
Theologen überarbeitete Glaubenslehre, das soge-
nannte Regensburger Buch.w Die Lutheraner
konnten ihm nicht zustimmen, sondern verfaßten
Gegenartikel. Einzig das Verständnis der Rechtferti-
gung des Sünders vor Gott konnte in gemeinsamer
Anstrengung so formuliert werden, daß alle sechs
Kolloquenten damit zufrieden waren.>? Es ging
darum, das, was den Katholiken und was den
Evangelischen wichtig war, so auszudrücken, daß
beide Seiten zustimmen konnten. Den Evangeli-
schen geht es darum, daß die Gnade allein durch
den Glauben, ohne sittliche Leistung des Men-
schen, erlangt wird, und daß man der Sündenver-
gebung gewiß sein darf. Diese Heilsgewißheit kann
nur vorhanden sein, wenn keine menschliche
Komponente mitwirkt. Den Katholiken geht es ge-
rade um diese menschliche Komponente. Der Sün-
der empfindet Reue, und er muß durch die Recht-
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fertigung erneuert werden. Beide Anliegen lassen
sich verbinden. Dies ist den Regensburger Kollo-
quenten gelungen.

Betrachten wir ihren Komprorniß ein wenig ge-
nauer! In den vorangehenden Gesprächen war
man sich einig geworden, daß alle Menschen Sün-
der sind und nur durch den Mittler Jesus Christus
erlöst werden können. Jetzt ging es darum, diese
Erlösung vom Sündersein, die in der Fachsprache
"Rechtfertigung" genannt wird, so zu beschreiben,
daß beide Teile ihre religiösen Anliegen wiederfin-
den konnten. Melanchthons Handschrift erkennen
wir, wenn gesagt wird, daß die Wohltaten Christi
dadurch erlangt werden, daß der Heilige Geist ei-
nen erwachsenen Menschen (die Kindertaufe las-
sen wir jetzt einmal außer Betracht) in die Buße
führt und den Glauben an Gottes Verheißungen
bewirkt. In diesem vom Heiligen Geist hervorgeru-
fenen Vertrauen empfängt der Mensch den Heili-
gen Geist, die Vergebung der Sünden und die An-
rechnung der Gerechtigkeit, alles als Geschenk
ohne eigene Leistung. Von einer zu erbringenden
Leistung, worunter der junge Mönch Luther so
sehr gelitten hatte, sprachen 1541 auch die katholi-
schen Kolloquenten nicht mehr. Ihr Begriff der
Gnade, worunter in der Scholastik etwas dem
Menschen Einwohnendes verstanden wird, ist bei
Melanchthon ersetzt durch den Heiligen Geist, was
nichts anderes meint, aber gegen das mögliche
Mißverständnis der Verfügbarkeit die Freiheit und
Allwirksamkeit Gottes betont. Doch ganz ohne Ab-
sicherung konnten die katholischen Kolloquenten
diese evangelische Rechtfertigungslehre nicht ste-
henlassen. Deshalb wird deutlich gemacht, daß der
Glaube, von dem die Rede ist, ein lebendiger und
wirkender Glaube ist. Damit ist die Sorge der Ka-
tholiken behoben, der rechtfertigende Glaube
könne als bloßes Fürwahrhalten, als fides historica,
verstanden werden, was nach Jakobus 2, 19 auch
die Teufel haben. Der lebendige Glaube wird als
Wirkung des Heiligen Geistes definiert, den man
nur empfängt, wenn gleichzeitig die Liebe einge-
gossen wird, die den Willen heilt. Dieser geheilte
Wille beginnt, das Gesetz zu erfüllen. Das ist die ka-
tholische Komponente dieses Lehrkompromisses.
Die Katholiken können eine nur in Gottes Urteil
bestehende Rechtfertigung nicht akzeptieren, es
muß auch etwas im Menschen geschehen. Der
rechtfertigende Glaube wird in Anlehnung an Ga-
later 5, 6 näher bestimmt als Glaube, der in der
Liebe tätig ist. Das konnten und wollten auch die
Reformatoren nicht bestreiten. Nur hängt für sie
von der tätigen Liebe nicht die Rettung des Sünders
ab. Ihnen geht es um die Heilsgewißheit. Diesem
Anliegen entspricht der Regensburger Komprorniß,
indem er fortfährt: Zwar hat der Gerechtfertigte die
Gerechtigkeit auch einwohnend; dennoch verläßt
sich die gläubige Seele nicht auf diese einwoh-
nende Gerechtigkeit, sondern allein auf die ge-
schenkte Gerechtigkeit Christi. So werden wir aus
Glauben für gerecht gehalten. Der im Hinblick auf
die eigene Gerechtigkeit entstehende Zweifel ist zu
bekämpfen. Andererseits ist ein Wachsen in der Er-
neuerung zu erwarten, das auch Lohn empfängt,
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ein Gedanke, der auch Melanchthon nicht fremd
ist. Abschließend wird sogar die Redeweise .sola
fide, allein aus Glauben", erläutert und von den
Katholiken akzeptiert.

Die Regensburger Formel fand dennoch keinen
Beifall, denn der aufrichtige Wille zum Kompro-
rniß fehlte bei den Auftraggebern beider Seiten. Lu-
ther konnte zwar an dem von Melanchthon
verantworteten Wortlaut nichts aussetzen, aber er
nannte diesen Komprorniß eine "weitläufige und
geflickte Notel. darin sie recht und wir auch recht
haberi".» Die römische Kurie lehnte ihn rundweg
ab.>

Meine Damen und Herren, vielleicht ist Ihnen
selbst schon durch den Kopf gegangen, was ich jetzt
aussprechen möchte: In langjährigen Gesprächen
von katholischen und lutherischen Theologen ist
eine "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs-
lehre" ausgearbeitet worden, die am 25. April 1998
auch von der Synode der württembergischen Lan-
deskirche, die ja hier in Biberach getagt hat, gebil-
ligt wurde, obwohl sie von zahlreichen Theologie-
professoren, auch aus der Tübinger Fakultät, abge-
lehnt worden ist. Professoren erliegen der Versu-
chung, ihre Erkenntnis für die einzig richtige zu
halten, leichter als Parlamentarier (was auch Syno-
dale sind), die täglich Kompromisse schließen oder
Abstimmungsniederlagen einstecken müssen. Es ist
unmöglich, das hat die Kirchengeschichte oftmals
erwiesen, Glaubenswahrheiten so zu formulieren,
daß niemand etwas daran aussetzen kann. Göttli-
che Wahrheiten in menschliche Worte zu fassen,
kann nicht gelingen. Theologie ist immer auch zum
Scheitern verurteilt. Wenn man dies weiß, muß
man nicht auf letztem Rechthaben bestehen,
sondern kann dem andern nachgeben, wenn man
ein friedliches Miteinander wirklich will. Ich
begrüße die gemeinsame Erklärung. Dennoch weiß
ich, daß weiterhin so viele Unterschiede bestehen
bleiben, daß eine Vereinigung der beiden Kirchen
noch lange nicht im Bereich des Möglichen sein
kann.

2. Das Augsburger Interim
Kaiser Karl V. wollte die Einheit der Kirche so

entschlossen wie vielleicht kein zweiter. Nachdem
Konzil und Religionsgespräche nicht zum Ziele
führten, suchte er eine militärische Lösung. Durch
Friedensschlüsse mit Frankreich und den Türken
hatte er nun endlich seine Kräfte für Deutschland
frei. Nun sollte die Acht über die Mitglieder des
Schmalkaldischen Bundes vollstreckt werden. Es
gelang den Schmalkaldenern nicht, ihre anfängli-
che Überlegenheit entschlossen zu nutzen. Als
dann der evangelische, aber mit dem Kaiser ver-
bündete Herzog Moritz von Sachsens? in das unge-
schützte Land seines an der Donau operierenden
Verwandten Johann Friedrich einfiel, überließ die-
ser Schmalkaldische Bundeshauptmann seine
oberdeutschen Verbündeten, insbesondere die
Reichsstädte Augsburg, Ulm, Regensburg, Donau-
wörth, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Biberach,
Memmingen, Isny, Kempten, Konstanz, Straßburg



und die Gebiete von Württemberg, Kurpfalz und
Pfalz-Neuburg. der Willkür des Kaisers und seiner
spanischen Truppen."

Zwei Ziele verfolgte der siegreiche Kaiser: Durch
eine allgemeine Verfassungsreform wollte er seinen
Einfluß auf die Reichsstädte vergrößern und mittels
eines neu zu gründenden Bundes das Reich leichter
regierbar machen, als dies über den Reichstag mög-
lich war. Dies ist ihm insgesamt nicht gelungen.
Aber er hat in einigen Reichsstädten, darunter Bi-
berach, die Zunftverfassung beseitigt und das Patri-
ziat in seine Rechte wieder etngesetzt.v

Das andere Ziel war die Einheit der Kirche. Zwar
hatte Papst Paul III. endlich das seit langem erwar-
tete Konzil einberufen, und es hatte auch wichtige
Entscheidungen über die Rechtfertigungslehre ge-
troffen, sich dann aber wegen des Krieges aufge-
löst.v Die Evangelischen waren nicht beteiligt ge-
wesen. Sie zur bedingungslosen Annahme der Be-
schlüsse zu zwingen, erschien unmöglich. Also ließ
der Kaiser in Fortsetzung der Religionsgespräche
ein Unionsdokument ausarbeiten, dem beide Reli-
gionsparteien zustimmen sollten. Die Geltung sollte
bis zu einem wirklich ökumenischen Konzil befri-
stet sein; daher der Name Interlm.s+ Die Grundlage
bildete eine Abhandlung des Reformkatholiken Ju-
lius von Pflug, der nun Bischof von Naumburg-
Zeitz war. Auf dem nach Augsburg zum 1. Septem-
ber 1547 einberufenen Reichstag wurde Pflugs Ent-
wurf von einer Kommission überarbeitet, wobei
die spanischen Hoftheologen dafür sorgten, daß
von den Kompromissen des Regensburger Reli-
gionsgesprächs nichts übrigblieb. Das Augsburger
Interim lehrt in katholischer Weise von der Recht-
fertigung und von der Kirche, von den Bischöfen
und vom Papst. Es macht alle sieben Sakramente
verbindlich. Die Messe wird als ein Opfer verstan-
den. Die Heiligen gelten als Fürsprecher bei Gott
und sollen angerufen werden. Die äußeren Zere-
monien sind reichhaltig. Die einzigen Zugeständ-
nisse, die den Evangelischen bis zum Konzil ge-
macht werden, sind der Laienkelch und die Dul-
dung bereits bestehender Ehen der Priester.

Gedacht war das Ganze als Kompromiß zur
Überbrückung der Kirchenspaltung in Deutsch-
land. Zwei seiner vermeintlichen Bundesgenossen
verweigerten dem Kaiser hierbei die Gefolgschaft.
Die Bischöfe und die übrigen katholischen Reichs-
stände erklärten, bei ihrem katholischen Glauben
bleiben zu wollen. Damit wurde das Interim entge-
gen der ursprünglichen Absicht des Kaisers ein
Sondergesetz für die Protestanten. Ihnen wurde es
durch den Reichstagsabschied des 30. Juni 1548
auferlegt. Die meisten konnten sich der Zustim-
mung nicht entziehen, jedenfalls wenn sie in der
Reichweite der kaiserlichen Truppen waren. Der
einzige Reichsfürst. der sich schon bei den Beratun-
gen des Reichstags verweigerte, war Karls Bundes-
genosse Moritz von Sachsen. Er war für seinen ent-
scheidenden Kriegseinsatz mit der sächsischen
Kurwürde belohnt worden. Daß er seinen lutheri-
schen Untertanen nach dem Angriff auf den ver-
wandten Hauptfürsten der Reformation nicht auch
noch einen religiösen Verrat zumuten konnte, war

dem klugen Politiker klar. Er hatte Melanchthon in
seinen Dienst genommen und gab ihm nun die Ge-
legenheit, das Interim frühzeitig, nämlich sechs
Wochen vor der Beratung durch.den Reichtag. zu
begutachten. Damals galt es noch als Kompromiß
für beide Parteien. Nicht einmal unter dieser An-
nahme konnte ihm Melanchthon zustimmen." Er
sah sogleich, daß der Regensburger Kompromiß
keine Beachtung gefunden hatte.w Die Rechtferti-
gungslehre war ganz katholisch formuliert. Am 16.
Juni 1548, also zwei Wochen vor der Verabschie-
dung durch den Reichstag, verfaßten Melanchthon
und die übrigen Wittenberger Theologen ein kriti-
sches Gutachten über das Interirrr'", und kurz nach
dem Reichstag trafen sich die kursächsischen Su-
perintendenten in Meißen, für die Melanchthon
ein noch umfangreicheres negatives Gutachten
verfaßte.v Beide wurden alsbald gedruckt und lie-
ferten die Argumente für die Ablehnung des Inte-
rims aus theologischen Gründen. Wir können sie
hier nicht alle ausbreiten. Entscheidend für Me-
lanchthon und die anderen sächsischen Theologen
war die Rechtfertigungslehre. Sie verkannten aber
auch nicht, welch verheerende Folgen die Wieder-
einführung von Kirchenbräuchen. die als abgöt-
tisch beseitigt worden waren, im Volke haben
würde. Nachdem die Bischöfe nicht bereit waren,
das Interim als Einheitsform auch in den katholi-
schen Gebieten einzuführen, war das Argument
der Wiedervereinigung hinfällig. Wenn die Un-
gleichheit doch nicht beseitigt werde, könne man
auch beim Bisherigen bleiben. Die Rechtfertigungs-
lehre des Interims wird abgelehnt, weil hier die Ge-
rechtigkeit, die vor Gott gilt, als Liebe verstanden
wird, zwar als geschenkte Gerechtigkeit, aber doch
als etwas im Menschen Vorhandenes, wogegen für
die Wittenberger der Grund des Heils außerhalb des
Menschen liegt, nämlich im Urteil Gottes, das im
vertrauenden Glauben ergriffen wird. Das Interim
hingegen versteht den Glauben als Wissen, mithin
nur als Vorbereitung zur Gerechtigkeit.

Die Regensburger Formel hatte beide Anliegen
berücksichtigt, aber den Glauben an die erste und
letztlich entscheidende Stelle gesetzt. Das Interim
gibt der Liebe als eingegossener Gerechtigkeit den
Vorrang. Deshalb war es für Melanchthon unan-
nehmbar. Es gab (und gibt) aber reformatorische
Theologen, die in Anlehnung an Augustin und den
jungen Luther die Erneuerung enger mit der
Rechtfertigung verbinden, als dies in Melanchthons
Theologie der Fall ist. Die Fachsprache nennt diese
beiden Ansichten die effektive und die forensische
Rechtfertigungslehre. Die Vertreter einer effektiven
Rechtfertigung konnten sich mit dem Interim
leichter abfinden als die der forensischen.

Anders stellte sich das Problem bei den gottes-
dienstlichen Formen. Wo die lutherische Messe üb-
lich war, dies war in Franken, Sachsen und ganz
Norddeutschland der Fall, fielen die liturgischen
Bestimmungen des Interims nicht sehr ins Ge-
wicht. Anders in den oberdeutschen Städten und in
Württemberg, wo die Liturgie wie in der Schweiz
im Anschluß an den mittelalterlichen Predigtgot-
tesdienst gestaltet war. Hier war die Einführung der
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Interims-Liturgie ein völliger Bruch mit der bisheri-
gen und konnte vom Volk nur als Abfall vom rech-
ten Glauben verstanden werden.

3. Die Reichsstände und das Interim
Mit dem Votum der Meißner Versammlung vom

Juli 1548 war für Kurfürst Moritz von Sachsen de-
finitiv entschieden, daß das Interim nicht einge-
führt werden könne. Doch war er bestrebt, mit den
katholischen Bischöfen seines Landes, unter ihnen
der reformwillige Julius von Pflug, zu einer Verein-
barung zu kommen. Auf mehreren Konferenzen
wurde von kurfürstlichen Räten und den maßgeb-
lichen sächsischen Theologen unter der Feder-
führung Melanchthons ein Religionsgesetz ausge-
arbeitet, das an Weihnachten 1548 dem in Leipzig
versammelten Landtag vorgelegt wurde.s? In der
konfessionellen Polemik wurde es das Leipziger In-
terim genannt, obwohl es in Form und Inhalt
nichts mit dem kaiserlichen Interim des Augsbur-
ger Reichstags gemein hat. Der Landtag lehnte den
Gesetzesentwurf ab. Nach weiteren Beratungen
wurde schließlich ein "Auszug aus dem Beschluß
des jüngst gehaltenen Landtags zu Leipzig" erlassen
und im Herbst 1549 in die kursächsischen Ämter
versandt.v Er verzichtet auf Lehraussagen und
trifft nur Bestimmungen über Taufe, Katechismus-
unterricht, Beichte, Krankenseelsorge, Ehe, Messe,
Kirchengewänder. Gesänge, Bilder, Feiertage,
Fleischabstinenz. Kleidung der Geistlichkeit. Von
der Polemik erhielt diese Verordnung den Namen
"Kleines Interim".

Für das albertinische Sachsen, das erst ab 1539
konservativ reformiert worden war, brachten diese
Bestimmungen wenig Änderung. In den von
Moritz neu gewonnenen Gebieten jedoch wirkten
sie sich einschneidender aus. Hinzu kam die Abnei-
gung gegen den neuen Landesherrn. der als "Judas
von Meißen" in die Geschichte eingehen sollte,
und die Anhänglichkeit an das ernestinische Für-
stenhaus. Es gab vereinzelt Widerstände in der
Pfarrerschaft. die mit Absetzungen geahndet
wurden. Insgesamt jedoch wurde die Befolgung der
neuen Vorschrift nicht streng kontrolliert."

In der Mark Brandenburg war die Situation nicht
unähnlich. Kurfürst Joachim II., der 1539 die Re-
formation in sehr konservativer Gestalt eingeführt
und zur Ausarbeitung des Interims seinen Hof-
prediger Johannes Agricola abgestellt hatte, ließ
das Interim in Frankfurt an der Oder drucken und
im Land verteilen, ohne jedoch seine Beachtung
energisch durchzusetzen, denn wichtiger war ihm
die Konformität mit Kursachsen. Da das Interim
hier nicht eingeführt wurde, unterblieb dies auch
in der Mark Brandenburg. obwohl es grundsätzlich
angenommen war. Aber selbst Agricola lehnte in
seinen Predigten einzelne seiner Bestimmungen
ab.52 Kompromißlos abgelehnt wurde es von
Joachims Bruder Hans von Küstrin in der Neu-
mark. obwohl er im Krieg für den Kaiser gekämpft
hatte."

Der dritte weltliche Kurfürst, Friedrich 11. von
der Pfalz, war durch seinen Anschluß an die
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Schmalkaldener kurz vor deren Katastrophe kom-
promittiert und mußte sich dem Kaiser unterwer-
fen. An eine Ablehnung des Interims konnte er
nicht denken, sondern mußte auf die erst 1546 be-
gonnene Reformation verzichten. In Heidelberg
wurde wieder die Messe gelesen und die Fronleich -
namsprozession veranstaltet. In der übrigen Rhein-
pfalz steckte die Reformation noch in den Anfän-
gen. Die Rückkehr zum Gewohnten geschah pro-
blernlos.>' In der Oberpfalz jedoch, wo sich schon
früh eine reformatorische Volksbewegung gebildet
hatte, die 1539 vom Kurfürsten anerkannt worden
war. war der Widerstand stärker."

In Thüringen regierten die Söhne und Räte des
gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich die den
Ernestinern verbliebenen Gebiete." Ihr Vater war
weit davon entfernt, sich Hafterleichterungen
durch religiöse Zugeständnisse zu erkaufen, und
billigte die Ablehnung des Interims durch seine
Theologen und Landstände am 28. Juli und am 3.
August 1548. Daß das ablehnende Gutachten und
andere Streitschriften auch im Druck verbreitet
wurden, hielt er jedoch für eine unnötige Provoka-
tion des Kaisers. Die dilatorische Kompromißpolitik
Kursachsens verfolgte er mit wachem Interesse. Ir-
gendeine kirchliche Veränderung wurde in Thürin-
gen nicht durchgeführt. Repressalien erfolgten
nicht, aber der alte Kurfürst blieb in Gefangen-
schaft.>?

Anders als sein sächsischer Mithauptmann hoffte
Landgraf Philipp von Hessen, seiner Gefangen-
schaft durch Zustimmung zum Interim, das ihm er-
träglich schien, ledig zu werden. Er täuschte sich.
Eine Anfang August 1548 nach Kassel einberufene
Synode erklärte das Interim für unannehmbar. Auf
Befehl des Landgrafen wurde es dennoch von den
Räten publiziert. Sie waren aber der Meinung, es
genüge, einige unbedenkliche Bestimmungen zu
beachten, insbesondere die Fleischabstinenz als ob-
rigkeitliche Anordnung, liturgische Gewänder,
Kerzen und dergleichen. Dabei griff man auf eine
eigene konservative Gottesdienstordnung zurück
und machte diese für das ganze Land verbindlich,
um so den Anschein einer Beachtung des Interims
zu erwecken. Daß es nur insoweit gültig sein sollte,
als es nicht Gottes Wort widersprach, galt allgemein
als selbstverständlich. Das Problem war immer nur,
wo diese Grenze zu ziehen ist. In Hessen gab es
keine einheitliche Liturgie. In Kassel befolgte man
unter dem Einfluß des Straßburgers Bucer die
schlichte oberdeutsche Form, in Marburg hatte der
Superintendent Adam Krafft 1527 Luthers
Deutsche Messe zum Vorbild genommen. Die Mar-
burger Ordnung sollte nun für das ganze Land Gel-
tung erhalten. Aber auch diese interne Lösung
stieß bei den Betroffenen auf Widerstand, zumal
auf der anderen Seite der Erzbischof von Mainz
versuchte, unter dem Titel des Interims seine durch
die Reformation verlorene geistliche Jurisdiktion
wiederzugewinnen. Insgesamt hat sich Hessen dem
Interim verweigert. 58

Bis Norddeutschland reichte die Macht des Kai-
sers nicht. Die evangelischen Städte und Für-
stentümer konnten das Interim zum Teil förmlich



ablehnen, jedenfalls nicht beachten, ihre Pastoren
es gefahrlos verurteilen. 59

Von den welfischen Fürsten= von Braun-
schweig-Lüneburg waren die drei Brüder Ernst
("der Bekenner") in Celle, Otto in Harburg und
Franz in Gifhorn frühe Anhänger der Reformation.
Ernst und Franz hatten schon 1530 die Confessio
Augustana unterzeichnet. Ernst war 1546 gestor-
ben, aber die vormundschaftliche Regierung seiner
Söhne führte das Werk in seinem Sinne fort, und
die Landstände lehnten am 7. Dezember 1548 das
Interim ab.s! Der katholische Heinrich von Wolfen-
büttel war in sein durch den Schmalkaldischen
Bund 1542 erobertes und der Reformation zuge-
führtes Fürstentum zurückgekehrt und setzte
natürlich die alte Kirche in ihre Rechte ein.62 Her-
zog Erich H. von Braunschweig-Calenberg kämpfte
im Krieg für den Kaiser. Im Herbst 1549 kam er
wieder in sein Fürstentum (mit den Städten Mün-
den, Göttingen, Northeirn, Hameln und Hanno-
ver), das während seiner Minderjährigkeit von sei-
ner entschieden lutherischen Mutter Elisabeth, ei-
ner Schwester des Kurfürsten Joachim 11. von
Brandenburg. unter der Leitung des bedeutenden
Antonius Corvinus sorgfältig reformiert worden
war. Die Pfarrerschaft hatte das Interim abgelehnt.
Der Herzog verlangte nun die strikte Beachtung.
Wer sich nicht fügte, wurde entlassen. Corvinus je-
doch, die Seele des Widerstands, wurde am 2. No-
vember 1549 eingekerkert und kam trotz Krank-
heit und vieler Fürbitten erst nach drei Jahren wie-
der frei. Er starb schon am 5. April 155363

Kampfgenosse des Kaisers im Kriege war auch
der fränkische Markgraf Albrecht von Branden-
burg-Kulmbach gewesen. Sein Fürstentum war
wie der andere Landesteil Ansbach durch seinen
Onkel Georg den Frommen, Erstunterzeichner des
Augsburger Bekenntnisses, in enger Zusammenar-
beit mit der benachbarten Reichsstadt Nürnberg
seit 20 und mehr Jahren lutherisch und mit einer
vorbildlichen Kirchenordnung ausgestattet. Die
gottesdienstlichen Formen, Liturgie, Gewänder,
Elevation, Feiertage, waren konservativ. Albrecht
(den man seiner mehrfachen Parteiwechsel wegen
Alcibiades nennt) wollte im Fürstentum Kulmbach
das Interim einführen, aber er scheiterte am Wider-
stand der Untertanen. Die alte Kirchenordnung
blieb in Kraft. Im Ansbachischen. das vormund-
schaftlich regiert wurde, suchte man auf Rat des
Kurfürsten Joachim 11. von Brandenburg ähnlich
wie in Kursachsen dem kaiserlichen Gesetz durch
einen Zusatz zur Kirchenordnung zu genügen. Die-
ses .Auctuarium" wurde am 2. November 1548
von einer Synode angenommen und dann ohne
Widerstände eingeführt, aber nicht publiziert. Es
regelt die Perikopen und Liturgie, immer mit dem
Vorbehalt "so viel der heiligen Schrift gemäß", wo-
durch dem Pfarrer jede Freiheit gegeben war, fer-
ner die Festtage, Kleidung, Fleischessen. Die Ein-
zelbeichte wird vor dem Sakramentsempfang obli-
gatorisch. Nach dem Passauer Vertrag 1552 wurde
das Auctuarium wieder abgeschafft. Lediglich die
Meßgewänder wurden erst 1714 allgemein verbo-
ten.s-

Nümberg-' war in gleicher Weise lutherisch wie
kaisertreu. Die Erstunterzeichnerin des Augsburgi-
sehen Bekenntnisses von 1530 hatte sich dem
Schmalkaldischen Bund aus Gründen der politi-
schen Ethik verweigert und war im Krieg neutral
geblieben, hatte allerdings den Bund finanziell un-
terstützt. Als der Kaiser während des Krieges im
März in die Stadt kam, verbot der Rat provozie-
rende Lieder, Gebete und Predigten. Die seit 1533
gebräuchliche Kirchenordnung blieb aber in Kraft,
und das Evangelium sollte ungeschmälert verkün-
digt werden. Der Wunsch des Kaisers nach einer
Kirche für seinen Gottesdienst wurde nicht erfüllt;
er mußte die Messe auf seiner Burg, über die der
Rat nicht zu bestimmen hatte, lesen lassen. Die bei-
den Hauptprediger der Stadt, Andreas Osiander
und Veit Dietrich, wurden durch von den Kaiserli-
chen erbeutete Briefe belastet, blieben aber unbe-
helligt. Dietrich war seit langem schwer krank und
konnte nur noch selten predigen. Dabei aber hielt
er sich nicht an die Anweisungen des Rats, sondern
nahm zu den Tagesereignissen Stellung. Nach ver-
geblichen Ermahnungen wurde er am 18. Juni
1547 mit einem Predigtverbot belegt. Es sollte auch
seinem eigenen Schutz dienen. Als der siegreiche
Kaiser im Juli erneut nach Nürnberg kam und als
Herr der Stadt waltete, wurden anders als in den
besiegten Städten des Schmalkaldischen Bundes
weiterhin evangelische Gottesclienste gehalten. Ein
Jahr lang hatte die Stadt Ruhe. Dann sollte das In-
terim angenommen werden. Der Rat verfolgte wei-
terhin seine sowohl kaisertreue als auch evangeli-
sche Politik. Durch Verhandlungen auf dem
Reichstag suchte er das Interim abzuwenden. Dabei
wollte er keine zusätzlichen Schwierigkeiten durch
Indiskretion oder gar Polemik seiner Theologen.
Am 13. Juni 1548 wurde Osiander ernstlich er-
sucht, auf der Kanzel nicht gegen das Interim zu
polemisieren. Er antwortete mit der Androhung
der Amtsniederlegung. Am 20. Juni beugte sich der
Rat dem kaiserlichen Druck und nahm das Interim
an. Dies bedeutete jedoch noch lange nicht seine
Einführung. Auch hier versuchte man, sich mit er-
träglichen Ausführungsbestimmungen zu behel-
fen. Feiertage, Fleischabstinenz, Privatabsolution.
Gesänge konnten auch Osiander und die anderen
Prediger akzeptieren, sofern die evangelische Lehre
erhalten bliebe. In Verbindung mit der Annahme
des Interims seien aber auch diese tolerablen
Stücke abzulehnen. Der Rat ordnete sie dennoch
an. Osiander predigte seit August immer heftiger
gegen das Interim. Am 6. November reichte er sei-
nen Abschied ein und verließ vor dem 22. die
Stadt.s- Die anderen Prediger erwogen zum Teil
dasselbe, blieben außer einem aber dann doch,
denn sie konnten unbehindert das Evangelium
predigen. Die Gottesdienstordnung, die am 11. No-
vember eingeführt wurde, war von Ansbach über-
nommen. Sie entsprach der gemeinsamen Kirchen-
ordnung von 1533 und der davon abgeleiteten kur-
brandenburgischen von 1540 sowie dem ansbachi-
sehen Auctuarium. Der römische Meßkanon mit
dem Opfergedanken war darin nicht enthalten.
Melanchthon hat den Prediger an Heilig Geist
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Hieronymus Besold, seinen ehemaligen Schüler, in
seinem Entschluß, unter diesen Bedingungen in
seinem Amt zu bleiben, bestärkt.s? Veit Dietrich
war nicht mehr handlungsfähig und ist am 25.
März 1549 gestorben.

Die Reichsstadt Regensburg, die in ihren Mauern
mit zwei katholischen Reichsständen, dem Bischof
und dem Kloster St. Emmeram, auskommen
mußte und von bayerischem Gebiet eingeschlossen
war, mußte das Interim am 26. Juni 1548, noch vor
Ende des Reichstags, annehmen. Spontan ver-
ließen fast alle evangelischen Prediger die Stadt.s"

In Schwäbisch Hall wirkte seit 1522 Johannes
Brenz. der bedeutendste Reformator lutherischer
Prägung in ganz Süddeutschland, der auch überre-
gional und auf Reichsebene gefragt war, zuletzt
1546 beim zweiten Regensburger Religionsge-
spräch. Nachdem der Kaiser am 16. Dezember in
der Reichsstadt am Kocher eingerückt war, wurden
in der Wohnung des Predigers belastende Schriften
gefunden. Brenz mußte fliehen, konnte aber bald
in sein Amt zurückkehren. Im Juni 1548 schrieb er
für seinen Stadtrat ein Gutachten über das Interim,
das bald auch gedruckt wurde. Er lehnte es wie fast
alle evangelischen Gutachter ab, fand aber dessen
Rechtfertigungsartikel im Gegensatz zu Melan-
chthon, der gerade hier den Hauptanstoß sah, für
tolerabel. Schon am 23. Juni 1548, also noch vor
der Verabschiedung des Gesetzes, sollte er verhaftet
werden. Von Freunden gewarnt, konnte er in letz-
ter Minute fliehen und mußte sich zwei Jahre lang
verborgen halten. Nach Hall, wo unter dem Druck
spanischer Truppen das Interim eingeführt und
seine standhaften Amtsbrüder vertrieben wurden,
ist er nicht mehr zurückgekehrt, sondern trat in
württembergische Dienste. 69

Unter den Städten des Schmalkaldischen Bundes
zeichnete sich Straßburg durch überragende Politi-
ker und Theologen aus, allen voran der Stettmei-
ster Jakob Sturm und Martin Bucer, der allzeit ge-
sprächsbereite Reformator und Vermittler. Seine
Mitarbeit am Interim war wünschenswert. Am 30.
März 1548 kam er nach Augsburg und erhielt so
früh wie Melanchthon in Sachsen Einblick in den
Entwurf. Wie dieser war er zunächst aufgeschlos-
sen, mußte bei näherer Betrachtung aber seine Zu-
stimmung versagen. Nun wurde er in Beugehaft
genommen. Nach acht Tagen, am 20. April, setzte
er seinen Namen unter das Papier und durfte abrei-
sen. Am 15. Mai wurde das Gesetz dem Reichstag
unterbreitet. Jakob Sturm, der in Augsburg seine
Stadt vertrat, bestellte in Straßburg ein Gutachten.
Weil das Interim nur noch für die Evangelischen
gelten sollte, war auch für Bucer eine neue Situa-
tion gegeben. Er lehnte das Interim ab. Das Votum
der Theologen wurde in Straßburg am 3. Juni von
den Kanzeln verlesen. Schon damals artikulierte
sich in der Stadt Kritik an Bucers Kompromißlosig-
keit. Sofort antwortete er mit einer Druckschrift.
Sturm in Augsburg verweigerte im Gefolge Bucers
die Annahme des Interims trotz starker Pressionen
bis zuletzt. Doch zu Hause erwarteten ihn schwer-
ste Spannungen. Die Stadt war gespalten. Die Pre-
diger ermahnten das Volk zur Standhaftigkeit und
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zum Leiden für das Evangelium, aber vom Kaiser
war das Schlimmste zu befürchten. Schon brachten
reiche Leute sich und ihr Vermögen in Sicherheit.
Da gelang Sturm ein politisches Meisterstück. Er
überzeugte seine Mitbürger, daß bewaffneter Wi-
derstand gegen den Kaiser in eine Katastrophe
führen würde. Andererseits war das Interim unan-
nehmbar. Der Komprorniß bestand darin, daß der
Bischof die Kathedrale und andere Kirchen
zurückerhalten solle, damit er das Interim ein-
führen könne. Dafür sollten den Evangelischen ei-
nige Kirchen für ihre Gottesdienste bleiben. Hierfür
gewann Sturm die Mehrheit der Stadtgemeinde.
Bis dies alles mit dem Kaiserhof und dem Bischof
ausgehandelt war, verging viel Zeit, und dann
wurde Anfang 1550 als Übergabetermin vereinbart.
Caspar Hedio räumte seine Münsterkanzel und
sammelte seine Gemeinde in der Dominikanerkir-
ehe. Auch Jung St. Peter und Alt St. Peter wurden
katholisch, aber die Pfarreien St. Thomas, Aurelien,
St. Nikolaus und der Wilhelmerkirche blieben
evangelisch. Bucer hatte sich der Politik des Rates
widersetzt. Zusammen mit seinem Amtsbruder
Paul Fagius wurde er am 1. März 1549 entlassen.
Beide nahmen einen Ruf an die Universität Cam-
bridge an.?"

Augsburg, wo der Kaiser seinen Geharnischten
Reichstag abhielt und seinem Willen mit spani-
schen Truppen Nachdruck verleihen konnte,
mußte das Interim am 26. Juni 1548 annehmen.
Unverzüglich legte Wolfgang Musculus'". der ge-
lehrteste Theologe der Stadt, sein Predigtamt nieder
und ging ins Exil. Als am 28. Juli der Chorrock ob-
ligatorisch wurde, ging ein weiterer. Die anderen
Prediger blieben und ließen sich unter Vorbehalt
auf das Interim verpflichten. Dies hinderte sie
nicht, weiterhin evangelisch zu predigen und sogar
das Interim anzugreifen. Die Messen wurden von
neu angestellten Interimspriestern gelesen und wa-
ren schlecht besucht. Erst als der Kaiser 1551 zu ei-
nem weiteren Reichstag in die Stadt kam, ließ er
die nach wie vor tätigen evangelischen Prediger
vertreiben. Durch ihren Pragmatismus hatten sie
drei Jahre lang ihre Gemeinden betreuen kön-
nen.?

In Ulm wurde das Interim von den Predigern un-
ter der Leitung des Martin Frecht abgelehnt. Hier
ließ der Kaiser ein Exempel statuieren. Am 16. Au-
gust 1548 wurden Frecht und drei andere Prediger
sowie sein Bruder verhaftet und in Ketten nach
Kirchheim/Teck geführt. Am 24. Dezember war die
Beugehaft erfolgreich: sie unterzeichneten. Den-
noch wurden sie erst am 3. März 1549 freigelassen.
Frecht blieb zeitlebens aus Ulm verbannt. Er trat
spä ter in württembergische Dienste. 73

Konstanz war die einzige der süddeutschen
Reichsstädte, die sich dem Kaiser nicht unterwarf.
Im Oktober 1548 mußte sie sich bedingungslos er-
geben und wurde zur österreichischen Landstadt
degradiert.>

Die kleineren Reichsstädte hatten keinerlei Mög-
lichkeit, sich dem Kaiser zu widersetzen, versuch-
ten aber, jede auf ihre Weise, das Interim zu modi-
fizieren."



Herzog Ulrich von Württemberg konnte eben-
falls keinen Widerstand gegen die Wünsche des
Kaisers wagen. Durch seine Teilnahme am Schmal-
kaldischen Krieg hatte er seine besonderen Vasal-
lenpflichten, die ihm als Preis für seine Wiederein-
setzung 1534 auferlegt waren, verletzt. Am 8. Ja-
nuar 1547 unterwarf er sich bedingungslos und be-
kam eine starke spanische Besatzung ins Land.
Allmählich kehrten die enteigneten Mönche
zurück und nahmen ihre Klöster wieder in Besitz.
Aber sonst blieb die Religion zunächst unverändert.
Dies sollte sich mit dem Interim ändern. Herzog Ul-
rich ordnete es am 22. Juli 1548 an, ohne die Ein-
haltung zu überwachen. Doch auf kaiserlichen Be-
fehl mußten ab 13. November überall Messen gele-
sen werden. Die überwältigende Mehrheit der
württembergischen Pfarrer, schätzungsweise 400,
verweigerte den Gehorsam. Sie wurden alle abge-
setzt, auch wenn kein interims-williger Ersatz zur
Stelle war und die Gemeinde unversorgt blieb. Die
bekannteren suchten anderswo ein Unterkommen.
Aber viele blieben im Land und brachten sich als
Lehrer oder Handwerker durch. Da der Herzog
weiterhin Regent blieb, konnte er mit Hilfe zuver-
lässiger Räte und Theologen die Kirchenorganisa-
tion notdürftig aufrechterhalten. Den amtsentho-
benen Pfarrern wurde nach Kräften geholfen.
Nicht wenige konnten als Katecheten in ihrer Ge-
meinde tätig sein. Auf diese Weise wurde die Zeit
des Interims überbriickt.?-

Auch der Rat der Reichsstadt Frankfurt am Main
mußte das Interim annehmen. Im Verlauf der wie
überall folgenden inneren Auseinandersetzungen
wurde Melanchthon um ein Gutachten gebeten,
das er am 19. Januar 1549, als in Kursachsen die
Entscheidung gegen das Interim schon gefallen
war, erstellte. Er verwendete es für ähnliche Anfra-
gen aus Nürnberg, der Markgrafschaft Branden-
burg-Ansbach und der Grafschaft Mansfeld. Da-
durch fand es in Abschriften weite Verbreitung.
Nirgendwo ist Melanchthons Auffassung von Be-
kenntnis und Nachgeben klarer dargelegt. Er rief
nicht aus sicherem Port zu Heldentum auf, sondern
riet zu sittlich verantwortbarem. aber pragmati-
schem Handeln.

Grundsätzlich wollte er keine Änderungen, das
ist klar, und in Sachsen ist dies weitgehend gelun-
gen. Aber wichtiger als starres Bekennertum war
ihm die Erhaltung der evangelischen Gemeinden.
Er unterscheidet zwischen dem persönlichen
Bekenntnis jedes einzelnen und einem Rat für die
Schwachen. Der Märtyrer Laurentius ist das Vor-
bild für die Starken, die dennoch umfallen können
wie der Jünger Petrus. Melanchthon wollte aber
seinen Rat den Schwachen geben. Er lautet: Wenn
die Obrigkeiten die Pastoren ersuchen, unan-
stößige Riten - sogenannte Adiaphora - wieder
einzuführen, um dadurch weiteren Forderungen
zu entgehen und den Gemeinden Verwirrung zu
ersparen, so solle man nachgeben. Eine härtere
Haltung dürfe nicht zu Lasten der anderen gehen.
Bekenntnis und Leiden seien zu fordern, wenn es
um die Wahrheit gehe, bei der Messe und beim
Heiligenkult. aber nicht bei Nebensächlichem wie

Gesängen, Festen, Kleidern. Und daß jemand
durch verbotenes Fleischessen die Hinrichtung
riskierte, wie in der Nähe von Basel geschehen,
verstehe er nicht. Er sei schon immer für eine
einheitliche Liturgie eingetreten und bedauere die
Abschaffung nützlicher Bräuche. Den Einwand,
die Gegner würden bestärkt und dies sei ein
Ärgernis, läßt er nicht gelten. Knechtschaft ertra-
gen, um das Evangelium zu erhalten, ist seines
Erachtens besser als aus Hochmut die Gemeinden
verlassen. Die christliche Freiheit sei schon reich-
lich mißbraucht worden. Wenn richtig gelehrt
werde, könne sie nicht verloren gehen, denn sie
bestehe nicht in Speisen, Kleidung und anderen
gleichgültigen Äußerlichkeiten, sondern in
wahrem Glauben, Gebet, Liebe, Hoffnung, Geduld,
Bekenntnis zur Wahrheit, Keuschheit, Gerechtig-
keit gegen den Nächsten und allen anderen Tugen-
den."

Melanchthons pragmatische Einstellung blieb
nicht unwidersprochen. Begabtester und erfolg-
reichster Publizist der Gegenposition war der
28jährige Wittenberger Kollege Matthias Flacius I1-
lyricus.?" Er war nach dem Krieg zunächst wie Me-
lanchthon auf seine alte Stelle an der Universität
unter dem neuen Landesherrn Moritz zurückge-
kehrt, hatte auch gegen das Augsburger Interim
unter Pseudonymen drei Flugschriften publiziert
und dafür gesorgt, daß das Gutachten der Witten-
berger vom 16. Juni 1548 als erste Kritik des
Interims gedruckt wurde. Doch die von Melan-
chthon mitgetragene Vermittlungspolitik Kursach-
sens schien ihm unverantwortlich. Da seine War-
nungen unbeachtet blieben, verließ er Ende März
1549 seine Wittenberger Professur und begab sich
nach Magdeburg. Diese Bischofsstadt. die sich so
selbstherrlich wie eine Reichsstadt verhielt, hatte
im Schmalkaldischen Krieg und danach vielen
Exulanten Zuflucht geboten und war entschlossen,
das Interim nicht einzuführen. Daß sie sich in der
Reichsacht befand, hatte zunächst keine Folgen;
die Kampfhandlungen begannen erst im Septem-
ber 1550,79

Im April 1549 publizierte Flacius seine erste
Schrift gegen Melanchthon, und er hörte damit
nicht auf, als das Interim durch den Passauer Ver-
trag 1552 und den Augsburger Religionsfrieden
längst nicht mehr aktuell war, denn ihm ging es
ums Prinzip. Er bestritt nicht, daß das weiße Chor-
hemd, Feiertage, Fasten, viele Fragen der Liturgie
und der Kirchenverfassung unterschiedlich gere-
gelt werden können, Adiaphora sind. Er vertrat
aber die Auffassung, daß in einer Situation des
Zwanges und der Verfolgung, wo es auf das Be-
kenntnis ankommt, jeder an sich gleichgültigen
Handlung der Charakter des Bekenntnisses oder
der Verleugnung zukommt, daß es dann überhaupt
keine Adiaphora mehr gibt. Ein Kleidungsstück des
Predigers oder das Läuten einer Glocke kann dann
zum Symbol der Verleugnung werden. Melan-
chthon sah die Gefahr der Mißdeutung durch das
Volk durchaus, aber wichtiger als die Kleidung des
Predigers war ihm das, was er sagte, und damit er
es sagen durfte, konnte er Zugeständnisse machen.
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Die Grenze blieb aber auch für Melanchthon im-
mer die Wahrheit der Lehre.w

Meine Damen und Herren. Wie das Biberacher
Simultaneum nach 450 Jahren immer noch leben-
dig ist und den Alltag einer Stadt und ihrer Christen
bestimmt, so sind die kirchenpolitischen Entschei-
dungen, die damals zu treffen waren, keine tote Hi-
storie, sondern illustrieren ein ethisches Problem,
vor das wir immer wieder gestellt sind, im großen
wie im kleinen, im familiären Bereich, in der Kom-
mune, national und international. Die Welt lebt
von Kompromissen, weil sie nur durch Kompro-
misse überleben kann. Wir sehen dies täglich, un-
blutig bei Tarifstreitigkeiten. lebensbedrohlich im
Kampf der ethnischen und religiösen Gruppen.
Kompromisse müssen aber beiden Teilen ihre Exi-
stenz lassen, sonst verdienen sie den Namen nicht.
Je sicherer man sich im Kern der eigenen Sache ist,
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